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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t  w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13203

vom 13. September 2022

über Pflegekinder in Berlin

_________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Kinder mussten in den letzten 5 Jahren aus ihren Familien genommen werden und kurzfristig

oder auf Dauer untergebracht werden? Bitte nach Jahren auflisten.

Zu 1.: Die Angaben zu den von den Berliner Bezirken gem. § 42 SGB VIII in Obhut

genommenen Kinder sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

2018 2019 2020 2021 1. Halbjahr 2022

899 884 834 758 568

Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik
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2. Wie viele Kinder wurden in den letzten 5 Jahren in die befristete Vollzeitpflege geführt? Bitte nach

Jahren auflisten.

Zu 2.: Die Angaben zur Anzahl der neu in befristeter Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

begonnene Hilfen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

2018 2019 2020 2021 1.Halbjahr 2022

153 104 114 94 61

Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik

3. Wie viele Pflegestellen standen in den letzten 5 Jahren für eine befristete Vollzeitpflege zur Verfügung?

Bitte nach Jahren auflisten.

5. Wie viele Pflegestellen standen in den letzten 5 Jahren für eine befristete Vollzeitpflege mit erweitertem

Förderbedarf zur Verfügung? Bitte nach Jahren auflisten.

7. Wie viele Pflegestellen standen in den letzten 5 Jahren für eine auf Dauer angelegte Vollzeitpflege zur

Verfügung? Bitte nach Jahren auflisten.

9. Wie viele Pflegestellen standen in den letzten 5 Jahren für eine auf Dauer angelegte Vollzeitpflege mit
Förderbedarf zur Verfügung? Bitte nach Jahren auflisten.

Zu 3., 5., 7. und 9.: Statistisch erfasst werden nur die belegten Pflegestellen. Zum Stichtag

31.12.2021 waren 1.753 Pflegestellen mit einem oder mehreren Pflegekindern belegt.

(Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, abrechenbare Leistungen).

Mit Erteilung der Erlaubnis, ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in

seinem Haushalt in Vollzeitpflege aufzunehmen (Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII)

wird nicht die Form der Hilfe festgelegt. Diese orientiert sich am individuellen Bedarf des

Kindes und wird im Einzelfall zwischen den Beteiligten (Jugendamt, Eltern, junger Mensch,

Pflegeperson) im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt. Je nach Hilfeverlauf kann ein

befristetes Pflegeverhältnis in der gleichen Pflegestelle in ein unbefristetes

Pflegeverhältnis umgewandelt werden oder sich eine Vollzeitpflege ohne erweiterten

Förderbedarf in eine Vollzeitpflege mit erweitertem Förderbedarf ändern.

4. Wie viele Kinder wurden in den letzten 5 Jahren in die befristete Vollzeitpflege mit erweitertem

Förderbedarf überführt? Bitte nach Jahren auflisten.

Zu 4.: Hierzu liegen keine Angaben vor. Hilfen in befristeter Vollzeitpflege werden nicht

unterschieden nach Hilfen mit/ohne erweiterten Förderbedarf.



3

6. Wie viele Kinder wurden in den letzten 5 Jahren in die auf Dauer angelegte Vollzeitpflege geführt? Bitte

nach Jahren auflisten.

Zu 6.: Die Angaben zur Anzahl der neu begonnenen Hilfen in unbefristeter Vollzeitpflege

gem. § 33 SGB VIII sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

2018 2019 2020 2021 1.Halbjahr 2022

309 280 294 219 111

Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik

8. Wie viele Kinder wurden in den letzten 5 Jahren in die auf Dauer angelegte Vollzeitpflege mit

erweitertem Förderbedarf geführt? Bitte nach Jahren auflisten.

Zu 8.: Die Angaben zur Anzahl der neu begonnenen Hilfen in Vollzeitpflege mit

erweitertem Förderbedarf gem. § 33 SGB VIII sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

2018 2019 2020 2021 1. Halbjahr 2022

173 178 155 141 81

Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik

10. Wie viele Krisenpflegen gab es in den letzten 5 Jahren? Bitte nach Jahren auflisten.

Zu 10.: Die Angaben zur Anzahl der neu begonnenen Hilfen in Krisenpflege gem.

§ 33 SGB VIII sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

2018 2019 2020 2021 1.Halbjahr 2022

39 36 31 28 17

Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik

11. Wie viele überprüfte und nicht belegte Pflegeplätze gab es in den letzten 5 Jahren? Bitte nach Jahren

auflisten.

Zu 11.: Diese Angaben werden statistisch nicht erfasst. Die Überprüfung und Belegung

der Pflegestellen erfolgt in bezirklicher Zuständigkeit und ist abhängig vom Bedarf des

Einzelfalles und der Situation in der Pflegestelle.
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12. Was sind die Gründe für die Nicht-Belegung von überprüften Pflegeplätzen?

Zu 12.: Nach Beendigung des Überprüfungsprozesses in der Pflegestelle erfolgt die

Vermittlung von Pflegekindern in der Regel in einem Anbahnungsprozess, in den die

leibliche Familie des Kindes eingebunden werden muss. Nur wenn alle Beteiligten

zustimmen (Kind, leibliche Eltern, Pflegeeltern), kommt es zur Unterbringung in der

Pflegefamilie.

13. Wie viele Kinder sind in betreuten Einrichtungen in den letzten 5 Jahren untergekommen? Bitte auflisten
nach Altersgruppen und Jahr.

Zu 13.: Die Angaben zur Anzahl der in stationären Einrichtungen gem.

§§ 34 u. 35a SGB VIII untergebrachten Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen

sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Stichtag 0 bis unter 6 J 6 bis unter 12 J 12 bis unter 18 J

31.12.2018 455 1343 3040

31.12.2019 484 1245 2840

31.12.2020 461 1278 2748

31.12.2021 441 1197 2778

30.06.2022 402 1027 2264
Datenquelle: IT-Fachverfahren SoPart, Fallstatistik

14. Wie oft erfolgte eine Rückführung aus Pflegefamilien in den letzten 5 Jahren? Bitte auflisten nach Jahr.

15. Wie oft erfolgte eine Rückführung aus betreuten Einrichtungen in den letzten 5 Jahren? Bitte auflisten

nach Jahr.

Zu 14. und 15: Die Rückführung aus Pflegefamilien wird im IT-Fachverfahren SoPart für

die Statistik der Kinder-und Jugendhilfe Teil I (Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für

seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige) erst seit 2018

kontinuierlich erfasst und an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS BB) ausgeleitet.

Valide Aussagen sind deshalb erst ab 2018 möglich.
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Anteil der beendeten Hilfen mit Rückkehr in die Herkunftsfamilie

2018 2019 2020 2021

Stationär in Einrichtungen

(Hilfe zur Erziehung und

Eingliederungshilfe nach SGB VIII)

28,7 % 27,8 % 28,0 % 27,3 %

Vollzeitpflege

(Hilfe zur Erziehung und

Eingliederungshilfe nach SGB VIII)

13,8 % 10,9 % 12,2 % 12,0 %

Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg

Berlin, den 26. September 2022

In Vertretung

Aziz Bozkurt

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie


